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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1999

Norm

KollV für die Handelsangestellten - GehaltsO AbschnA Pkt4

Rechtssatz

Unstimmigkeiten hinsichtlich der Einstufung sind nicht nur solche über die Einreihung in die Gehaltstafel, die

Beschäftigungsgruppe, das Berufsjahr und das Gehaltsgebiet, sondern auch Unstimmigkeiten über das sich aufgrund

dieser Einreihung ergebende kollektivvertragliche Entgelt.
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9 ObA 95/99g
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